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1. Sachverhalt 

Die Entwässerung von vielbefahrenen Straßen ist für die Verkehrssicherheit von entscheiden-

der Bedeutung. Jede Straße ist so zu planen und zu bauen, dass das auf der Straße anfallende 

Regenwasser durch ein entsprechendes Längs- bzw. Quergefälle schadlos von der Fahrbahn 

abfließen kann. 

Schadlos bedeutet auch, dass das Straßenwasser durch entsprechende Behandlung gereinigt 

wird, sodass einer Gefährdung der Umwelt und vor allem des Grundwassers vorgebeugt wird. 

Das Wasser ist in unserem Land ein kostbares Gut, dem der Gesetzgeber einen hohen Stel-

lenwert einräumt. Das WHG regelt alle rechtlichen Belange des Wassers. Es besagt, dass das 

Einleiten von Oberflächenwasser in oberirdische Gewässer oder in das Grundwasser einer 

wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf. 

 

In den Streckenabschnitten, in denen sich die Bundesstraße oberhalb der Geländeoberkante 

befindet (sog. Dammlage, in den Lageplänen grüne Böschungen), wird das anfallende Wasser 

breitflächig über die Bankette und die Böschungen abgeleitet und in den Untergrund versickert. 

Die Reinigungskraft des bewachsenen Oberbodens sorgt dafür, dass die im Wasser enthalte-

nen Schadstoffe nicht bis in das Grundwasser gelangen können. 

In den Streckenabschnitten, in denen sich die Bundesstraße unterhalb der Geländeoberkante 

befindet (sog. Einschnittslage, in den Lageplänen braune Böschungen), fließt das Wasser von 

der Fahrbahn über die Bankette in die Entwässerungsmulden. Über Einlaufschächte und längs 

der Straßen verlegte Entwässerungsleitungen wird das Oberflächenwasser einem neu zu er-

stellenden Regenrückhaltebecken (RRB) zugeführt. Das RRB wird konstruktiv so gestaltet, 

dass es neben seiner Rückhaltefunktion auch die Funktion einer Sedimentationsanlage gewähr-

leistet. Das Oberflächenwasser aus den Einschnittsbereichen wird hier mechanisch gereinigt 

und von Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl- und Benzinrückständen) befreit. Anschließend wird das 

gereinigte Wasser gedrosselt in die Selbitz eingeleitet. 

Das Entwässerungskonzept für die künftige Ableitung des Oberflächenwassers trägt grundsätz-

lich zu keiner Verschlechterung der derzeit herrschenden Verhältnisse bei, da das anfallende 

Oberflächenwasser im RRB zurückgehalten und dosiert an den Vorfluter abgegeben wird. 

Wasser, welches auf Acker- und Wiesenflächen außerhalb des Straßenkörpers anfällt und in 

seinem natürlichen Abflussverhalten durch die sperrende Wirkung von Straßendämmen an den 

jeweiligen Tiefpunkten gesammelt auftritt, wird ohne weitere Behandlung - wie bisher auch - in 

die jeweilige Vorflut abgeleitet. 
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2. Grundlagen 

 Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung (RAS-Ew, Ausgabe 2005) 

 Arbeitsblatt DWA–A 117 (Bemessung von Regenrückhalteräumen – 04/2006) 

 Arbeitsblatt DWA–A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 

Niederschlagswasser – 04/2005) 

 Merkblatt DWA–M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser – 

08/2007) 

 Regenreihen des Deutschen Wetterdienstes (KOSTRA – DWD 2000) 

 PC-Programme des Bayerischen Landesamtes für Umwelt –LfU- zum Arbeitsblatt DWA-

A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“ (A 117, Version 01/2010), zum Arbeits-

blatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-

schlagswasser“ (A 138, Version 01/2010) und zum Merkblatt DWA-M 153 „Handlungs-

empfehlung zum Umgang mit Regenwasser“ (M 153, Version 01/2010). 



Unterlage 18.1 

B 173 „Kronach – Hof“, Umbau des Knotenpunktes mit der St 2195   -   Feststellungsentwurf Seite 3 

3. Festlegung der Entwässerungsabschnitte und der Einleitungs-

stellen 

Die Entwässerungsabschnitte und die Einleitungsstelle sind in Unterlage 5 dargestellt. Insge-

samt liegen im Umbaubereich zwei Entwässerungsabschnitte vor. 

 

 

Entwässerungsabschnitt 1 

Baukm 0+000 bis Baukm 0+160 der B 173 inkl. Brückenbauwerk, 

Baukm 0+160 bis Baukm 0+200 rechts der B 173 (= Ausfahrtrampe Süd), 

Baukm 0+050 bis Baukm 0+345 der Verbindungsrampe und 

Baukm 0+150 bis Baukm 0+195 links der B 173 (= Einfahrtrampe Nord). 

 

Das in diesen Bereichen anfallende Straßenoberflächenwasser aus den Einschnittsbereichen 

wird in Rinnen und Entwässerungsmulden gesammelt und über Einlaufschächte und Rohr-

leitungen dem neuen Rückhaltebecken RRB 0-1 zugeführt. 

Der Drosselabfluss aus dem Becken entwässert über einen bestehenden Rohrdurchlass 

DN 800 im Damm der St 2195alt in die Selbitz (Einleitungsstelle E1, Baukm 0+150 rechts der 

St 2195alt). 

 

 

Entwässerungsabschnitt 2 

Baukm 0+160 bis Baukm 0+395 der B 173, 

Baukm 0+200 bis Baukm 0+245 rechts der B 173 (= Einfahrtrampe Süd), 

Baukm 0+195 bis Baukm 0+245 links der B 173 (= Ausfahrtrampe Nord), 

Baukm 0+345 bis Baukm 0+355 der Verbindungsrampe und 

Baukm 0+000 bis Baukm 0+215 der St 2195alt. 

 

In diesen Bereichen verlaufen die B 173, die Rampen und die St 2195alt in Dammlage. Das 

anfallende Straßenoberflächenwasser wird breitflächig über die Bankette und Dammböschun-

gen abgeleitet und in den Untergrund versickert. 
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4. Ermittlung des Regenabflusses 

4.1. Regenspenden und Regenhäufigkeit 

Regenspenden für das Gebiet südlich Naila 

Regenspende r15; 1 = 114,6 l/(s*ha) 

Regenspende r15; 0,2 = 172,7 l/(s*ha) 

Regenspende r60;0,2 =   73,3 l/(s*ha) 

 

Regendauer für RRB = 60 min 

 

Regenhäufigkeit für Straßenentwässerung 

- über Mulden, Seitengräben und Rohrleitungen n = 1,0 

- Überschreitungshäufigkeit für RRB  n = 0,2 

 

 

4.2. Abflussbeiwerte 

Fahrbahnen, Rinnen ψs = 0,9 

Bankette, Entwässerungsmulden ψs = 0,5 

Einschnittsböschungen ψs = 0,4 

unbefestigte horizontale Flächen, natürliche Einzugsgebiete ψs = 0,1 

Dammböschungen, Rasenmulden ψs = 0,13 

Entsprechend RAS-Ew, Punkt 1.3.2.1 kann auf bewachsenen Böschungen und Rasenmulden 

eine spezifische Versickerrate von 100 l/(s*ha) angesetzt werden. Bei einer Regenspende von 

114,6 l/(s*ha) ergibt sich somit ein Abflussbeiwert ψs von 14,6 / 114,6 = 0,13. 

 

 

4.3. Abflussmengen 

Q = rD,n * Σ (AE * ψS)  [l/s] 

 

mit: 
Q [l/s] = Oberflächenabfluss 

rD,n [l/(s*ha)] = Regenspende 

AE [ha] = Größe der Einzugsfläche 

ΨS [-] = zu AE gehörender Abflussbeiwert 

 

Ared = AU [ha] = AE * ψs (undurchlässige Fläche) 
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5. Wasserwirtschaftliche Nachweise 

5.1. Vorher – Nachher – Nachweis, Einleitungsmengen 

Der Vorher – Nachher – Nachweis soll die Abflussverhältnisse vor und nach dem Kreuzungs-

umbau darstellen. Durch die Baumaßnahme dürfen sich die Abflussverhältnisse nicht ver-

schlechtern. Zudem wird der Maximalabfluss nach M 153 ermittelt. 

Das Minimum aus beiden Berechnungen wird als Drosselabfluss aus den Regenrückhalte-

becken zugrunde gelegt. 

 

Nach der Baumaßnahme ergeben sich nachfolgende Abflussmengen: 

 

Regenspende 

r15;1 

[l/s*ha] 

Einzugsfläche 

AE 

[ha] 

Abflussbeiwert 

ψs 

Oberflächen-

abfluss  Q 

[l/s] 

Entwässerungsabschnitt 1 
Einleitung über RRB 0-1 in die Selbitz     

Fahrbahn, Weg 114,6 0,654 0,9 67,5 

Bankette, Entwässerungsmulden 114,6 0,302 0,5 17,3 

Einschnittsböschungen 114,6 1,040 0,4 47,7 

unbefestigte horizontale Flächen, 
natürliche Einzugsgebiete 

114,6 0,341 0,1 3,9 

Summe:  2,337  136,4 

Entwässerungsabschnitt 2 
Versickerung über Dammböschungen     

Fahrbahn 114,6 0,709 0,9 73,1 

Bankette, Entwässerungsmulden 114,6 0,159 0,5 9,1 

Dammböschungen 114,6 0,629 0,13 9,4 

unbefestigte horizontale Flächen, 
natürliche Einzugsgebiete 

114,6 0,220 0,1 2,5 

Summe:  1,717  94,1 

Gesamtsumme:  4,054  230,5 
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Die Abflussverhältnisse aus den überbauten Flächen in den Vorfluter vor dem Ausbau stellen 

sich wie folgt dar: 

 

Regenspende 

r15;1 

[l/s*ha] 

Einzugsfläche 

AE 

[ha] 

Abflussbeiwert 

ψs 

Oberflächen-

abfluss  Q 

[l/s] 

Überbaute Fläche 114,6 4,054 0,1 46,5 

 

Durch die Baumaßnahme ergibt sich ein rechnerischer Mehrabfluss von 230,5 l/s – 46,5 l/s = 

184 l/s, es wird eine Rückhaltung erforderlich. 

Gemäß Merkblatt M 153, Punkt 6.3.1, ergibt sich mit einer zulässigen Regenabflussspende von 

qr = 240 l/s*ha (Tab. 3, großer Hügel- und Berglandbach) an der Einleitungsstelle E1 folgender 

maximal zulässiger Drosselabfluss in den Vorfluter Selbitz: 

Einleitungsstelle E1: Qdr = qr * Au = 240 l/s*ha * 1,19 ha = 286 l/s 

 

Da dieser Drosselabfluss deutlich höher ist als der Abfluss aus den überbauten Flächen vor 

dem Bau, ist er im vorliegenden Fall nicht maßgeblich. 

Als Drosselabfluss aus den RRB werden in Absprache mit dem WWA Hof  45 l/s gewählt. 

Über einen vorhandenen Rohrdurchlass DN 800 im Damm der St 2195alt wird dieser Drossel-

abfluss aus dem RRB in die Selbitz eingeleitet. 

 Einleitungsstelle E1 (= Drosselabfluss RRB 0-1):  QDr = 45 l/s 

 

 

5.2. Bagatellgrenzenüberprüfung nach Merkblatt DWA-M 153 für das Versickern 

5.2.1 Qualitativ 

Unabhängig von der Größe der angeschlossenen Fläche ist bei jeder Versickerungsanlage zu 

prüfen, ob eine Regenwasserbehandlung entsprechend DWA-M 153, Kapitel 6.2 erforderlich ist. 

Mit Hilfe des DV-Programms zum Merkblatt DWA-M 153 wird überprüft, ob die vorgesehene 

Regenwasserbehandlung ausreicht. 

 

5.2.2 Quantitativ 

Die Vorgaben des Arbeitsblattes DWA-A 138 werden beachtet. 

Mit Hilfe des DV-Programms zum Arbeitsblatt DWA-A 138 zur Bemessung von Versickerungs-

anlagen wird überprüft, ob die vorgesehene Flächenversickerung ausreicht. 
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5.3. Bagatellgrenzenüberprüfung nach Merkblatt DWA-M 153 für die Einleitung in ober-

irdische Gewässer 

5.3.1 Qualitativ 

 

Einleitungs-

stelle 

Kriterium nach M 153 

Punkt 6.1 erfüllt ? 

A: Gewässertyp G1 bis G8 
B: Flächentyp Au F1 bis F4 
C: Einleitungsmenge < 0,2 ha Au 

Es kann von einer Regenwasserbehandlung 

abgesehen werden, wenn gleichzeitig alle 

drei Bedingungen eingehalten werden 

 A B C  

E1 ja nein nein Behandlung notwendig 

 

 

5.3.2 Quantitativ 

Die Überprüfung der Bagatellgrenzen entfällt aufgrund des „Vorher-Nachher-Vergleiches“. 

 

 

5.4. Qualitative Gewässerbelastung 

Mit Hilfe des DV-Programms zum Merkblatt DWA-M 153 wird überprüft, ob die vorgesehene 

Regenwasserbehandlung ausreicht. 

 

 

Ausgangsdaten: 

Einstufung der Gewässer: Selbitz (Einleitungsstelle E1) Typ G4 , Punktzahl 21 

 großer Hügel- und Berglandbach 
 

 Grundwasser (Versickerung) Typ G12 , Punktzahl 10 

 außerhalb von Trinkwassereinzugsgebieten (Tabelle A.1a, Anhang A) 

 

Einflüsse aus der Luft: Luftverschmutzung mittel, Siedlungsbereiche 

mit mittlerem Verkehrsaufkommen, 

DTV 5.000 - 15.000 Kfz/24h Typ L2 , Punktzahl 2 
 (Tabelle A.2, Anhang A) 

 

Belastung aus der Fläche: Flächenverschmutzung mittel, 

 Straßen mit 5.000 - 15.000 Kfz/24h Typ F5 , Punktzahl 27 
 (Tabelle A.3, Anhang A) 
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Entwässerungsabschnitt 1 

Das anfallende Straßenoberflächenwasser aus den Einschnittsbereichen wird über Mulden und 

Rohrleitungen dem RRB 0-1 zugeführt. Das Becken wird konstruktiv so gestaltet, dass es ne-

ben seiner Rückhaltefunktion auch die Funktion einer Sedimentationsanlage erfüllt. 

Der Drosselabfluss aus dem Becken wird in die Selbitz (Einleitungsstelle E1) eingeleitet. Die 

Einleitungsmenge beträgt 45 l/s. 

Der als Behandlungsmaßnahme vorgesehene Leichtflüssigkeitsabscheider (Tauchwand) reicht 

aus. 

 

 

 

 

Entwässerungsabschnitt 2 

Das anfallende Straßenoberflächenwasser wird über die Bankette auf die Dammböschungen 

geleitet und dort breitflächig versickert. 

Die als Behandlungsmaßnahme vorgesehene Versickerung durch 20 cm bewachsenen Ober-

boden reicht aus. 
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Nachweis: 

Erforderliche Versickerfläche AS =  4.336 m2 

Vorhandene Bankett- und Böschungsfläche: AE =  7.590 m² > AS  

Flächenbelastung: Au / AS  =  8.214 m² / 4.336 m²    <   5 / 1 

 d.h. Flächenbelastung nach Merkblatt DWA-M 153, Tab. A.4a, Typ D 2a  

 

 

Gemäß Merkblatt M 153, Tabelle A.4a, Typ D2, Spalte a, ist somit die breitflächige Versicke-

rung durch 20 cm bewachsenen Oberboden über die Dammböschung als vorgesehene Be-

handlungsmaßnahme ausreichend. 
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6. Bemessung des Regenrückhaltebeckens 

Der erforderliche Regenrückhalteraum wird mit dem DV-Programm „A117 – einfaches Verfah-

ren“ des Bayerischen Landesamts für Umwelt berechnet. 

Das Rückhaltebecken wird konstruktiv so gestaltet, dass es neben seiner Rückhaltefunktion 

auch die Funktion einer Sedimentationsanlage erfüllt. 

Das integrierte Absetzbecken dient hauptsächlich der mechanischen Reinigung des anfallenden 

Oberflächenwassers aus den Straßenflächen. Abgeschwemmte Stoffe, wie z.B. Straßen- und 

Reifenabrieb oder nach Unfällen ausgelaufene Mineralöle oder andere wassergefährdende 

Stoffe, werden durch die Ausbildung des Drosselbauwerkes zurückgehalten. 

Spezifisch schwerere Stoffe als Wasser sinken dabei nach unten und setzten sich im Becken 

ab, spezifisch leichtere Stoffe schwimmen auf. Diese Trennung ermöglicht die gesonderte Be-

handlung und Beseitigung der Schadstoffe. 

Das kombinierte Absetz- und Rückhaltebecken wird als Nassbecken mit einem Dauerstau von 

2,00 m ausgebildet. Im Zulauf wird eine Prallwand angeordnet. Der Auslauf aus dem Rückhal-

tebecken erfolgt über ein Drosselbauwerk mit Drosselöffnung nach Berechnung. 

Der Notüberlauf aus dem Becken erfolgt über eine Rohrleitung aus dem Auslaufbauwerk, wel-

che auf den technisch größtmöglichen Zufluss der Zulaufleitung zum Becken bemessen wird. 

Zusätzlich wird eine Tauchwand vorgesehen. 

Der Grundablass und der Auslauf aus dem kombinierten Absetz- und Rückhaltebecken werden 

mit einem Absperrschieber gesichert. 

 

 

6.1 Bemessung des Regenrückhaltebeckens RRB 0-1 

Oberflächenabfluss aus Einzugsgebiet 1: 

 Einzugs-
fläche AE 

Abflussbeiwert 
ΨS 

undurchlässige 
Fläche Au 

[ha]  [ha] 

Fahrbahn 0,654 0,9 0,589 

Bankette, Mulden 0,302 0,5 0,151 

Einschnittsböschungen 1,040 0,4 0,416 

natürliche Flächen 0,341 0,1 0,034 

Summe:   1,190 
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Auszug aus dem Berechnungsprogramm: 

 

 

 

Erforderliches Rückhaltevolumen (H = max. Stau – Dauerstau = 0,50 m): 183 m³ 

Gewähltes Rückhaltevolumen:  200 m³ 
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Drosselleistung (Rohrdrossel): 

QDr = 0,8165 * ADN * )*5,0(**2 DNhg   * 1000 [l/s] 

mit: QDr = zulässiger Abfluss [l/s] 

ADN = Querschnitt der Drosselleitung [m²] 

g = Fallbeschleunigung 9,81 [m/s2] 

h = Stauhöhe [m] 

DN =  Drosseldurchmesser (Rohrdrossel) [mm] 

 

Ungeregelte Drosseln, wie z.B. Rohrdrosseln, Drosselschieber oder Mönche, führen bei Spei-

cherbeginn weniger und mit zunehmender Beckenfüllung erheblich mehr Wasser ab. 

Rechnerisch ist bei nicht geregelten Drosseln der Drosselabfluss QDr daher als arithmetisches 

Mittel zwischen dem Abfluss bei Speicherbeginn und Vollfüllung anzusetzen. 

mit: h1 = 0,00 m (Speicherbeginn), h2 = 0,50 m (Vollfüllung) 

DNgew =  225 mm                 QDr,gemittelt   =  44,7 l/s  ≈  45 l/s      

 

 

Nachweis des Notüberlaufs für die technisch maximal mögliche Zulaufmenge zum RRB 

Die Ablaufleitung aus dem Rückhaltebecken wird hydraulisch so bemessen, dass sie die dem 

Becken zufließende Wassermenge schadlos abführen kann. 

 

Zulaufleitung DN 400, Gefälle I = 1,5 %, Vollfüllung, Q zu,max  = 257 l/s 

Ablaufleitung DN 400, Gefälle  I = 2 %, Vollfüllung, Q ab,max  = 297 l/s 

 

 Q zu,max   ≤   Q ab,max    

 

 

6.2 Nachweis der Funktion des RRB 0-1 als Sedimentationsanlage gemäß Merkblatt 

DWA-M 153 

Erforderliche Oberfläche des Abscheideraumes Oerf 

maximale Oberflächenbeschickung 9 m/h  bzw. vS= 0,0025 m/s 

(lt. Typ D21 M153 bzw. RiStWag 2002 Abschnitt 8.4.3) 

 

Qb = Ared * r15, 1 = 1,19 ha * 114,6 l/s*ha = 136 l/s = 0,136 m³/s 

Oerf= Qb/vS = 0,136 m³/s / 0,0025 m/s = 54 m² 

 

Vorhandene Oberfläche Ovorh = 75 m²     > 54 m²    



Unterlage 18.1 

B 173 „Kronach – Hof“, Umbau des Knotenpunktes mit der St 2195   -   Feststellungsentwurf Seite 14 

6.3 Nachweis der Leistungsfähigkeit des bestehenden Rohrdurchlasses DN 800  

Über den bestehenden Rohrdurchlass DN 800 in der St 2195alt soll neben dem Geländeober-

flächenwasser aus den westlich gelegenen Wiesenflächen (wie bisher über die bestehende 

Rohrleitung DN 400) künftig auch der Abfluss aus dem RRB zur Selbitz hin abgeleitet werden. 

 

Bestehender Rohrdurchlass DN 800 in der Dammböschung der St 2195alt: 

Die maximal mögliche Abflussmenge des Durchlasses DN 800 bei Vollfüllung und einem ge-

messenen Gefälle von 1,9 % und einer Länge von 29,50 m ergibt sich gemäß RAS-Ew (An-

hang 9, PC-Programm „RAS-Ew.exe“, Leistungsfähigkeit Rohr-/ Rahmendurchlass Teil-/ Voll-

füllung) zu Q ab,max = 1.521 l/s . 

 

 
 

 

Bestehende Rohrleitung DN 400: 

Gemäß RAS-Ew (Anhang 9, PC-Programm „RAS-Ew.exe“, Leistungsfähigkeit von Rohrleitun-

gen nach Prandtl-Colebrook) berechnet sich die in der Rohrleitung DN 400 maximal ankom-

mende Wassermenge aus dem Gelände westlich der St 2195alt bei Vollfüllung und einem ge-

messenen Gefälle von rund 4,75 % zu Q ab,max = 459 l/s . 
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Rohrleitung DN 400 als Notüberlauf aus dem RRB : 

Der Notüberlauf aus dem RRB erfolgt ungedrosselt über eine Rohrleitung DN 400 aus dem 

Auslaufbauwerk. 

Die Längsneigung beträgt mindestens 2,0 %.  

Gemäß RAS-Ew (Anhang 9, PC-Programm „RAS-Ew.exe“, Leistungsfähigkeit von Rohrleitun-

gen nach Prandtl-Colebrook) ergibt sich bei Vollfüllung eine Leistungsfähigkeit von Q ab,max = 

297 l/s . 
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Erforderliche Abflussleistung des Rohrdurchlasses DN 800: 

 Rohrleitung DN 400 Wiesenflächen + Rohrleitung DN 400 RRB =  

= 459 l/s + 297 l/s  = 756 l/s    <<  1.521 l/s     

 

Das anfallende Oberflächenwasser aus den Wiesenflächen kann gemeinsam mit dem Abfluss 

aus dem RRB schadlos über den bestehenden Rohrdurchlass DN 800 in der St 2195alt zur 

Selbitz abgeführt werden. 
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7. Zusammenstellung der Einleitungen 

 
Einleitungs-

stelle 
Baukm Vorfluter 

Einleitungsmenge 

[l/s] 

Vorbehandlung / 

Rückhaltung 

E 1 

0+150 

rechts der 

St 2195alt 

Selbitz 

45 

(Drosselabfluss 

RRB 0-1) 

ja / ja 

 


